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Schriftpolitik in Österreich

1 Schriftpolitik: altes Neuland

Obwohl sprach(en)politische Maßnahmen häufig schriftpolitische sind oder diese
zumindest inkludieren1, führt die Schrift immer noch ein Schattendasein in
sprach(en)politischen Darstellungen. Das korreliert mit einem bis vor wenigen
Jahren nur sehr marginalen Interesse der Sprachwissenschaft für Schrift und
Schreiben generell bzw. einer Degradierung der Schrift zu einer von gesproche-
ner Sprache abhängigen und dieser untergeordneten Kommunikationsmodalität
(vgl. dazu Sebba 2009; Dürscheid 2016a [2002]: 13–19).

In den letzten Jahren hat sich dies aber geändert: Sowohl als Zeichensystem
eigenen Rechts als auch als gesellschaftlich relevantes Phänomen wurde die
Schrift in ihren vielfältigen Dimensionen (s. Abschnitt 2) als Gegenstand von der
Sprachwissenschaft und nicht zuletzt auch von der Soziolinguistik (wieder-)ent-
deckt (vgl. etwa Sebba 2007; Jaffe et al. 2012; Coulmas 2013; Lillis 2013; Spitzmüller
2013; Dürscheid 2016a [2002]; Androutsopoulos und Busch 2020). Dies ist einerseits
die Folge einer generellen Hinwendung der Sprachwissenschaft zur Materialität
und Multimodalität von Kommunikation, andererseits aber natürlich auch der
Tatsache geschuldet, dass die im Zuge der Digitalisierung und Mediatisierung der
Gesellschaft sichtbarer gewordene Diversität und Variabilität der Alltagsschrift-
lichkeit, und mithin die Alltagsschriftlichkeit selbst, von einer Disziplin, die sich
mit Kommunikation in der Gesellschaft befasst, nicht länger ignoriert werden
konnte (vgl. Androutsopoulos 2007).

Dieser begrüßenswerten Entwicklung folgend soll dieser Beitrag im Rahmen
der vorliegenden dritten sprach(en)politischen Bestandsaufnahme erstmals die
Schriftpolitik in Österreich beleuchten. Das ist keine triviale Aufgabe, da Schrift-
politik ein sehr weites Feld ist und sich schriftpolitische Aktivitäten vielfach eher
auch auf diskursiver und impliziter Ebene als in klar identifizierbaren politischen

 Bekannte historische Beispiele reichen von der sog. Schriftreform unter dem chinesischen Kai-
ser Qin Shihuangdi im 3. Jhd. v. u. Z. (vgl. Höllmann 2015: 25–35.) über die Entwicklung spezifi-
scher Schriften wie der glagolitischen Schrift durch Konstantinos-Kyrillos und Methodios im
9. Jhd. (vgl. Marti 2014), die Einführung von Alphabetschriften etwa im Rahmen der Kemalisti-
schen Sprachreform in den 1930er-Jahren (vgl. Ünver-Lischewski 2018) und den sog. ‚Normal-
schrifterlass‘ der Nationalsozialisten 1941 (vgl. dazu bspw. Hartmann 1998) bis hin zu den
jüngsten Reformen der deutschen Orthographie (vgl. dazu Stenschke 2005; Johnson 2005).
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Akten niederschlagen. Daher – aufgrund der Breite und Vielschichtigkeit unseres
Themenfeldes und der spezifischen Stellung der Schrift im sprach(en)politischen
Forschungszusammenhang – werden wir im Folgenden auch nicht, wie dies ei-
gentlich Aufgabe der Beiträge in diesem Band ist, den Fokus darauf legen (kön-
nen), was sich schriftpolitisch in Österreich seit der letzten Bestandsaufnahme
(de Cillia und Vetter 2013) getan hat. Vielmehr werden wir versuchen auszuleuch-
ten, was überhaupt alles als ‚Schriftpolitik in Österreich‘ verstanden werden
kann (Abschnitt 2), und wir werden einige Schlaglichter auf exemplarische Felder
der österreichischen Schriftpolitik werfen (Abschnitt 3).

2 Dimensionen der Schrift(politik): Form,
Gebrauch, Kompetenz

Schrift und Schreibung bzw. der Umgang mit ihnen können überall dort zum Po-
litikum werden, wo diese variabel (das heißt, „auch anders möglich“; Luhmann
1984: 152) sind. Denn, mit Sebba (2009: 39) gesprochen: „where there is variation,
there is in practice always social meaning“. Politik verstehen wir in dem Zusam-
menhang als den Versuch, Variationsräume (bzw. mit Luhmann: Kontingenz) zu
reduzieren bzw. zu reglementieren, und dies (innerhalb eines vorgegebenen
Wirkungsbereichs) möglichst verbindlich (Luhmann 1966: 271). Mit Blick auf
Schrift konkretisiert: Wo immer Schriftvariation reglementiert wird (und das
heißt auch: wo bestimmte Varianten gefördert werden) bzw. wo immer ein be-
stimmter Umgang mit Schrift(varianten) reglementiert wird, haben wir es mit
Schriftpolitik zu tun.

Da Schrift (wie Sprache) ein multidimensionales Phänomen ist, kann sich
dies auf sehr verschiedene Aspekte beziehen. Zunächst einmal lassen sich mit
Spitzmüller (2013: 214) folgende (ineinander verschachtelte) Dimensionen von
Schriftvariation (als Formen graphischer Variation) unterscheiden:
1. Skriptural-systematische Variation (Verwendung eines bestimmten Schrift

[sub-]systems wie etwa dem lateinischen Alphabet vs. dem kyrillischen Al-
phabet vs. japanischen Kana- oder Kanjischriften vs. Braille),

2. Verschriftungsvariation (Verwendung von Varianten innerhalb und außerhalb
des orthographisch legitimierten Spektrums, bspw. spezifischer Allographen
wie etwa |ph| vs. |f|, etwa in |Typographie| vs. |Typografie|, Graphemen wie
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<c> vs. <z>, etwa in |Cigarre| vs. |Zigarre|, heterographische Verschriftung wie
|kuul|, Groß- oder Kleinschreibung von Substantiven; vgl. Dürscheid 2016b),2

3. Ideographische Variation (Verwendung von Ideogrammen wie |:-)| vs. |:)|
vs. |(:| vs. |(´◡`)|)),

4. Schreibtechnische Variation (Handschrift vs. Maschinenschrift vs. Schablonen-
schrift),

5. Typographische Variation (bspw. gebrochene vs. Antiquaschriften).

Jede dieser Dimensionen kann Gegenstand von Reglementierung werden. Manche
sind dies in ‚modernen‘3 Staaten sehr explizit. Insbesondere betrifft dies die Ver-
schriftung, die durch die Orthographie geregelt wird (s. Abschnitt 3.1.1), welche zum
festen Standard(isierungs)instrumentarium ‚moderner‘ Staaten gehört (vgl. Milroy
und Milroy 1999: 56–57).

Seltener wird Schriftsystemgebrauch explizit geregelt.4 So setzen die Amtli-
chen Regeln der deutschen Rechtschreibung (s. Abschnitt 3.1.1) die Verwendung
des lateinischen Alphabets im Deutschen schlicht voraus. Die Regeln selbst neh-
men dazu nur implizit Stellung, wenn es etwa heißt, „Eigennamen aus Sprachen
mit nicht lateinischem Alphabet können unterschiedliche Schreibungen haben,
die auf die Verwendung verschiedener Umschriftsysteme zurückgehen (zum Bei-
spiel Schanghai, Shanghai)“ (Amtliches Regelwerk 2018: 16). Mehr oder weniger
verbindliche Regelungen gibt es allerdings auch hier im Bereich einzelner Domä-
nen. Ein Beispiel sind die Normen zur Transliteration (wie etwa die internatio-
nale ISO 233 für die Transliteration von arabischen in lateinische Schriftsysteme).
Ein weiteres Beispiel betrifft die Verwendung von taktilen Schriften (spezifisch
Braille) in bestimmten Kontexten zur Gewährleistung ‚barrierefreier‘ Kommuni-
kation (s. Abschnitt 3.2).

Auch ideographische Variation kann Gegenstand schriftpolitischer Reglemen-
tierung werden, zumindest innerhalb spezifischer Verwendungsdomänen. Ein
Beispiel ist die Verwendung von Emojis auf sozialen Plattformen, die zum Teil
von den Plattformen eingeschränkt wird. So hat der heutige Meta-Konzern im

 Wie in der Grapho- bzw. Schriftlinguistik inzwischen üblich (vgl. etwa Meletis 2020: 24), verwen-
den wir zur Auszeichnung von emischen Einheiten der Schrift (Graphemen) eckige Klammern
(bspw. „Das Graphem <a>“), für etische Einheiten (Graphen bzw. konkreten Verschriftungen) senk-
rechte Striche (bspw. „die Schreibung |Foto|“).
 Vgl. zum Konzept der ‚Modernität‘ als auch sprachideologischem Konstrukt Bauman & Briggs
(2003).
 Ein Beispiel neben der bereits erwähnten Kemalistischen Sprachreform in der Türkei ist etwa
die offiziell geforderte und geförderte Zweischriftigkeit in Jugoslawien, die in manchen Nachfol-
gestaaten, etwa Montenegro, weitergetragen wird, in anderen, etwa Serbien, nicht (vgl. Bunčić
2016: 231–246).
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Jahr 2019 die Verwendung „[k]ontextspezifische[r] und üblicherweise sexuelle[r]
Emojis oder Emoji-Abfolgen“5 (dazu zählen u. a. AUBERGINE und PEACH) auf den
Plattformen Facebook und Instagram untersagt.

Dass auch schreibtechnische Variation reglementiert sein kann, zeigt das
Beispiel der Handschriftlichkeit in der Schule ebenso wie die Rolle der Hand-
schrift in bestimmten juristischen Kontexten (s. Abschnitt 3.3). Dieser Bereich ist
sprachwissenschaftlich deswegen interessant, weil hier die schriftpolitische
Wirksamkeit sozialsemiotischer Zuschreibungen wie etwa die von ‚Authentizi-
tät‘ zur Handschriftlichkeit besonders gut erkennbar sind.

Der nationalsozialistische ‚Normalschrifterlass‘, der im offiziellen Schrifttum
Antiqua statt gebrochener Schriften vorschrieb (s. Anm. 1), ist ein sehr bekanntes
historisches Beispiel dafür, dass auch Typographie schriftpolitischer Reglementie-
rung unterliegen kann. Wie wir in Abschnitt 3.4 zeigen werden, ist Typographie
durchaus auch gegenwärtig Gegenstand politischer Reglementierung, wenn auch
in subtilerer (und dennoch für das Alltagsleben nicht unwesentlicher) Form. Au-
ßerdem ist Typographie, wie wir ebenfalls diskutieren werden, mitunter hochgra-
dig politisiert.

Neben den Formen skripturaler Variation ist auch der Gebrauch Gegenstand
politischer Reglementierung. Das zeigt sich schon daran, dass im öffentlichen
Raum nicht jede✶r überall Schrift anbringen kann. Es gibt also eine Reglementie-
rung skripturaler Handlungsfähigkeit (Agency), die einhergeht mit Autoritäts-
und Machtpositionen im öffentlichen Raum (s. Abschnitt 3.5).

Schließlich und endlich wird auch die Kompetenz zum Umgang mit Schrift
vielfach Gegenstand politischer Regelungen, insbesondere im pädagogischen Be-
reich, wenn es um die Förderung von Literalität geht. Eine sprach(en)politisch
wichtige Frage hierbei ist, welche Literalitäten einem politischen System als ‚för-
derungswürdig‘ gelten und wer überhaupt als ‚literat‘ gilt. Der Beitrag von Dobe-
rer-Bey, Ganglbauer und Hrubesch (i. d. Bd.) widmet sich ausführlich dieser
Frage, weshalb wir sie in unserem Beitrag aussparen und hierauf verweisen.

Wie diese erste kursorische Übersicht zeigt, ist Schrift und Schreiben ein Be-
reich, der in vielfacher Weise mit politischer Reglementierung verbunden sein
kann. Wie sich dies in der österreichischen Schriftpolitik konkret niederschlägt,
führen wir, der soeben dargestellten Dimensionierung folgend6, im nächsten Ab-
schnitt aus.

 Vgl. Meta (2022), Fassung vom 25.12.2021. Diese Einschränkung wurde am 31.07.2019 eingeführt.
Sie gilt zum Zeitpunkt, als der vorliegende Beitrag verfasst wurde, noch immer, wurde ab der
Fassung vom 23.11.2022 allerdings zu „üblicherweise sexuelle Emojis“ („commonly sexual emo-
jis“) verkürzt.
 Die Dimension der ideographischen Variation klammern wir dabei allerdings aus.
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3 Domänen der Schriftpolitik in Österreich

3.1 Verschriftung

Wie bereits ausgeführt ist der Bereich der Verschriftung der, in den am explizitesten
politisch eingegriffen wird. Wir betrachten im Folgenden exemplarisch die Bereiche
Orthographie, gendersensitiver Sprachgebrauch und den Zusammenhang von Ver-
schriftungsvariation und ethnischer Identität in Österreich.

3.1.1 Orthographie

Verschriftungsvariation wird im deutschsprachigen Raum (für das Deutsche) am
Wesentlichsten durch das vom Rat für Deutsche Rechtschreibung7 erarbeitete
Amtliche Regelwerk der Deutschen Rechtschreibung (Amtliches Regelwerk 2018)
reglementiert (vgl. zur Geschichte der deutschen Orthographie bündig Dürscheid
2016a [2002]: 169–177). Dieses Regelwerk gilt – anders als kommerzielle Auslegun-
gen des Regelwerks wie der Duden8 – als verbindlich

 Der Rat für Deutsche Rechtschreibung ist ein im Dezember 2004 konstituiertes zwischenstaatliches
Gremium, bestehend aus 40 Wissenschaftler✶innen, Journalist✶innen, Autor✶innen, Pädagog✶innen,
Verlagsvertreter✶innen und Politiker✶innen aus sieben deutschsprachigen Ländern und Regionen
(proportional nach Sprecher✶innenanteil, d. h. die Mehrheit der Mitglieder [18] stammt aus Deutsch-
land, ein gleichgroßer Anteil [jew. 9] aus Österreich und der Schweiz, Liechtenstein, Bozen-Südtirol
und Belgien sind mit jeweils nur einem Mitglied vertreten, Luxemburg nur mit einem kooptierten
Mitglied; vgl. Rat für deutsche Rechtschreibung 2015). Der Rat ist von den jeweils zuständigen „staat-
lichen Stellen“ – das sind in Österreich das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und For-
schung, in Deutschland die Kultusministerkonferenz, in der Schweiz die Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) – „damit betraut [...], die Einheitlichkeit der Recht-
schreibung im deutschen Sprachraum zu bewahren und die Rechtschreibung auf der Grundlage
des orthografischen Regelwerks im unerlässlichen Umfang weiterzuentwickeln“ (Rat für deutsche
Rechtschreibung 2023). Die Ratsmitglieder werden von den zuständigen Stellen aus ausgewählten
Organisationen und Interessenvertretungen wie dem PEN, der Deutschen Akademie für Sprache und
Dichtung, dem Institut für Deutsche Sprache, Lehrer✶innen- und Journalist✶innenverbänden oder
dem Österreichischen Wörterbuch entsandt, eine aktuelle Mitgliederliste mit der jeweiligen institu-
tionellen Zuordnung ist auf der Website des Rats abrufbar (vgl. Rat für deutsche Rechtschreibung
2023).
 Allerdings hatte der Duden in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1955 und 1996 in Er-
mangelung eines akzeptierten Regelwerks Verbindlichkeitscharakter, was bis zur 20. Auflage 1991
durch den Zusatz „Maßgebend in allen Zweifelsfällen“ auch deutlich gemacht wurde (seit der
21. Auflage 1996 heißt es: „Das Standardwerk zu allen Fragen der Rechtschreibung. Auf der
Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln“ bzw. inzwischen „Das umfassende Stan-
dardwerk auf der Grundlage der amtlichen Regeln“; vgl. Cornelsen Verlag 2023). Hier wurde
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innerhalb derjenigen Institutionen (Schule, Verwaltung), für die der Staat Regelungskompe-
tenz hinsichtlich der Rechtschreibung hat. Darüber hinaus hat es zur Sicherung einer ein-
heitlichen Rechtschreibung Vorbildcharakter für alle, die sich an einer allgemein gültigen
Rechtschreibung orientieren möchten (das heißt Firmen, speziell Druckereien, Verlage, Re-
daktionen – aber auch Privatpersonen). (Amtliches Regelwerk 2018: 7)

Das heißt, die Orthographie des Deutschen hat unterschiedliche Verbindlichkeits-
grade: Innerhalb staatlich reglementierter Institutionen sind die Regeln bindend
(entsprechend können Rechtschreibfehler etwa im schulischen Kontext sanktio-
niert werden), darüber hinaus haben sie nur den Status einer Empfehlung. Im
Grunde kann in diesen übrigen Kontexten jede✶r schreiben, wie sie✶er will, solange
es keine domänenspezifischen Regeln wie etwa Verlagsstylesheets und redaktio-
nelle Vademeca gibt, welchen üblicherweise die Amtlichen Regeln zugrunde liegen.
Allerdings betont Dürscheid (2016a [2002]: 166–167) zurecht, dass diese Freiheit
sprachideologisch stark eingeschränkt ist: In vielen Domänen des öffentlichen Le-
bens werden Abweichungen von der Orthographie missbilligt und auch sozial
sanktioniert (nicht allerdings in allen, wie etwa die heterographischen Praktiken in
vielen digitalen Medien zeigen; vgl. auch dazu Dürscheid 2016a [2002]: 167–168
sowie Androutsopoulos 2007 und F. Busch 2021). Vielfach wird orthographische
Korrektheit mit Gebildetheit assoziiert, wodurch Orthographie zu einem sozialen
Symbol wird (vgl. Zimmermann und Spitzmüller 2018).

Die Amtlichen Regeln gelten (im Rahmen der genannten Verbindlichkeitsgren-
zen) für alle beteiligten deutschsprachigen Länder und Regionen, allerdings sind
Spezifika für einzelne Länder und Regionen Teil des Regelwerks, etwa die (präfe-
rierte) Verwendung des Digraphs |ss| anstelle des Graphs |ß| in der Schweiz und
in Liechtenstein (§ 25 E2; vgl. zu dieser polyzentrischen Orthographie Bunčić 2016:
216–219).

Da das Konzept der Orthographie stark an das Konzept von Staatssprache(n)
gekoppelt ist, sehen sich die politischen Institutionen in Österreich und Deutsch-
land – im Unterschied zur Schweiz, zu Luxemburg und Belgien – nur für die Rege-
lung der Orthographie des Deutschen zuständig, auch wenn andere Sprachen im
Amtsverkehr vorgesehen sind. Das betrifft auch die anerkannten Minderheitenspra-
chen, auch wenn dort – etwa für das Burgenlandkroatische – ausgehend von den
Volksgruppenvertreter✶innen und in Zusammenarbeit mit der Landesregierung
und Universitäten, anderweitig Standardisierungsbestrebungen (auch in Abgren-
zung zu anderen nationalen Varietäten) stattgefunden haben (vgl. Neweklowsky
2006: 3–4). Dies ist unabhängig davon, dass es in den in Österreich gebräuchlichen

einem kommerziellen Verlag ein beispielloses Monopol zuerkannt (s. dazu Dürscheid 2016a
[2002]: 173–174).
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Varietäten gegenüber den in den Vollzentren gebräuchlichen durchaus Verschrif-
tungsvariation gibt (vgl. etwa für den Bereich der Namensschreibung im Kärntner
Slowenischen Kelih 2018).

Dass Orthographie gesellschaftlich von hoher Relevanz sein kann, zeigt die
Heftigkeit der Debatte um die Reformen der deutschen Orthographie ab dem Jahr
1996 (vgl. dazu Johnson 2005; Stenschke 2005). In dieser (wenngleich in verschiede-
nen sozialen Milieus sehr unterschiedlich stark geführten) Debatte hat sich gezeigt,
mit welch großem sozialem bzw. ideologischem Wert auch nur minimale Verände-
rungen wie etwa der Wechsel von |ß| zu |ss| nach Kurzvokal oder auch der
Wechsel der Präferenz von |ph| zu |f| belegt werden kann (vgl. dazu Spitzmüller
2013: 292–296). Ähnliches gilt freilich auch für andere (inter-ortho)graphische Va-
rianten wie den Haček (s. Abschnitt 3.1.2) oder spezifische Verschriftungsformen
außerhalb des gegenwärtigen orthographischen Skopus, insbesondere etwa im Be-
reich der Gendermarkierungen, die im folgenden Abschnitt diskutiert werden.

3.1.2 Gendersensitive Verschriftung

Im Zuge der Diskussion um eine angemessene sprachliche Repräsentation der Ge-
schlechter und insbesondere im Zuge der Kritik an binären und statischen Gen-
derkonzepten (vgl. dazu grundsätzlich den Beitrag von Posch i. d. Bd.) haben sich
seit den 1980er-Jahren verschiedene Verschriftungsvarianten herausgebildet, zu-
nächst die binäre Binnengroßschreibung (|StudentInnen|), seit den 2010er-Jahren
zunehmend dann Formen, die die Fluidität von Genderkategorien betonen wollen,
etwa der Genderstern (|Student✶innen|), Gendergap (|Student_innen|) oder Dop-
pelpunkt (|Student:innen|; vgl. zur Geschichte dieser Schreibungen Kotthoff und
Nübling 2018: 215–222). Inzwischen sind mehrere Varianten weit verbreitet, eine
Vereinheitlichung zeichnet sich nicht ab und ist von vielen Initiator✶innen auch
gar nicht intendiert, da die visuelle Salienz der Schreibungen Teil dieser sprachpo-
litischen Strategie ist (vgl. Kotthoff und Nübling 2018: 220).

Gendersensitive Verschriftung ist das gegenwärtig wohl sichtbarste Beispiel
für Schriftpolitik „von unten“ (Christ 1991: 55), und diese kann schon insofern als
wirksam bewertet werden, als die Verschriftungen eine breite und kontroverse
Debatte (auch zwischen Proponent✶innen gendersensitiven Sprachgebrauchs) in
Gang gebracht haben. Darüber hinaus werden die Varianten auch, jedenfalls von
ideologisch sympathisierenden Autor✶innen und Medien, aufgegriffen. Bemer-
kenswert ist in dem Zusammenhang, dass die Schriftpolitik der Sprachpolitik in
der Frage der Markierung von Genderfluidität vorausgegangen ist. Inzwischen
hat sie auf diese sogar zurückgewirkt: Die Graphen der Nonbinarität werden, in
Form des Glottalverschlusslautes ([ʃtuˈdɛntʔˌɪnɜn]), zunehmend artikuliert (seit
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2020 auch in öffentlich-rechtlichen Medien in Österreich). Dennoch ist die Schrift
der gesprochenen Sprache hier in ihrer Variationsvielfalt immer noch deutlich
überlegen. Außerdem ist es von der Artikulation allein ausgehend nicht möglich
zu entscheiden, ob die Verwendung des Glottalverschlusslautes tatsächlich non-
binäre Kategorien oder nicht doch – in Analogie zum Binnen-I – binäre indiziert.

Die Normautoritäten sind gegenüber gendersensitiven Verschriftungsformen
bislang noch zurückhaltend. So hat der Rat für Deutsche Rechtschreibung mehr-
fach, zuletzt nach einer Sitzung am 26.03.2021, bekanntgegeben, dass nichtbinäre
Verschriftungsformen orthographisch nicht gedeckt seien. Dabei beruft man sich
auch auf die Verbindlichkeitsgrenzen des Regelwerks:

Das Amtliche Regelwerk gilt für Schulen sowie für Verwaltung und Rechtspflege. Der Rat
hat vor diesem Hintergrund die Aufnahme von Asterisk („Gender-Stern“), Unterstrich („Gen-
der-Gap“), Doppelpunkt oder anderen verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrge-
schlechtlicher Bezeichnungen im Wortinnern in das Amtliche Regelwerk der deutschen
Rechtschreibung zu diesem Zeitpunkt nicht empfohlen. (Rat für deutsche Rechtschrei-
bung 2021)

Auch die aktuellen Empfehlungen zu „Geschlechtergerechte[r] Sprache“ des Bun-
deskanzleramts (vgl. Bundeskanzleramt 2021) beziehen sich explizit auf den zitier-
ten Beschluss des Rechtschreibrats. Zwar werden in der neuesten Fassung –

anders als noch in der (öffentlich nicht mehr zugänglichen) vom Bundesministe-
rium für Bildung und Frauen verantworteten Fassung aus dem Jahr 2015, welche
nur Binnengroßschreibung als mögliche Alternative in bestimmten Kontexten
nennt – nichtbinäre Schreibungen (Unterstrich, Asterisk und Doppelpunkt sowie
bemerkenswerterweise der „Zusatz männlich, weiblich, divers (m, w, d) nach dem
generischen Maskulinum“) erwähnt. Auch konzediert der Text, dass „das Recht
der Menschen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht
zugehörig fühlen, auf angemessene sprachliche Bezeichnung ein Anliegen [ist],
das sich auch in der geschriebenen Sprache abbilden soll“, und lässt deren Ver-
wendung offen. Mit Bezug auf die Argumentation des Rechtschreibrats legen die
Empfehlungen aber letztlich doch die Verwendung von Paarformen oder ge-
schlechtsneutralen Formulierungen nahe („In jedem Fall im Einklang mit dem
Amtlichen Regelwerk der deutschen Rechtschreibung ist die vollständige Paarform
sowie die geschlechtsneutrale Formulierung“; Bundeskanzleramt 2021). Insgesamt
erscheint die Argumentation dieser Empfehlungen widersprüchlich, wenn etwa
eingangs die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs vom 15. Juni 2018 auf die
Eintragung eines anderen Geschlechts als männlich oder weiblich im Personen-
standsregister (G77/2018) explizit gewürdigt und im selben Absatz betont wird,
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dass „Texte [...] dann gendergerecht formuliert [sind], wenn die Geschlechter
sprachlich sichtbar sind“, es aber weiter unten in den Empfehlungen heißt:

Die vollständige Paarform ist die grammatikalisch sauberste Variante der sprachlichen
Gleichstellung, wenn im Text beide Geschlechter genannt werden. Sie soll vor allem bei di-
rekt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter adressierten Schreiben verwendet werden.
(Bundeskanzleramt 2021)

Ihre Erklärung findet diese Widersprüchlichkeit aber wohl in den diesbezüglich
unterschiedlichen Positionen der beiden Regierungsparteien.

Andere Organisationen verfolgen eine eindeutigere Schriftpolitik. So emp-
fiehlt die Universität Wien dem Personal in administrativer Kommunikation seit
2019 explizit, auf binäre Geschlechterkonstruktionen zu verzichten; dabei wird
auch die Verwendung des Gendersterns empfohlen (vgl. Universität Wien 2019,
2023b).

Die Entwicklung in diesem Bereich der Schriftpolitik ist aktuell ausgespro-
chen dynamisch. Es bleibt abzuwarten, wie sich dies in einer Schriftpolitik ‚von
oben‘ (d. h. im staatlichen Auftrag) weiter niederschlägt.

3.1.3 Verschriftung und ethnische Identität

Das Thema gendersensitive Verschriftung hat verdeutlicht, dass Schrift und Ver-
schriftung auch ein Mittel zur Konstruktion und zum Ausdruck von Zugehörigkei-
ten und sozialen Positionen (Identitäten) ist (vgl. zu diesem Thema grundsätzlich
Spitzmüller 2013: 337–431). Dies gilt auch im Fall ethnischer Zuschreibungen.

Ein in diesem Zusammenhang besonders sensitiver Bereich ist die Verschrif-
tung von Namen. Das auch von Österreich ratifizierte Rahmenübereinkommen
zum Schutz nationaler Minderheiten (Council of Europe 1995) hält diesbezüglich in
Art. 11 (1) fest:

Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, dass jede Person, die einer nationalen
Minderheit angehört, das Recht hat, ihren Familiennamen (Vaternamen) und ihre Vornamen
in der Minderheitensprache zu führen, sowie das Recht auf amtliche Anerkennung dieser
Namen, wie dies nach der Rechtsordnung der jeweiligen Vertragspartei vorgesehen ist.

Von Verschriftung ist hier zwar nicht explizit die Rede, im erläuternden Bericht,
der die Verpflichtung auch gleich wieder einschränkt, wird diese aber thematisiert:

In Anbetracht der praktischen Auswirkungen dieser Verpflichtung wurde diese Bestim-
mung so gefasst, dass die Vertragsparteien sie unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen be-
sonderen Umstände anwenden können. So können die Vertragsparteien beispielsweise das
Alphabet ihrer Amtssprache✶ [✶ Für Österreich: Staatssprache] benutzen, um den (die)
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Namen einer Person, die einer nationalen Minderheit angehört, in phonetischer Form zu
schreiben. (Council of Europe 1995: 22)

Was die hier angesprochenen Einschränkungen dieser Verpflichtung betrifft, hält
der 3. Kommentar des beratenden Ausschusses zum Rahmenübereinkommen al-
lerdings fest:

Das Recht, den eigenen Namen in einer Minderheitensprache zu verwenden und diesen of-
fiziell anerkannt zu bekommen, ist ein unverzichtbares Sprachrecht, eng verbunden mit
der persönlichen Identität und der Würde, und wurde vom Beratenden Ausschuss in einer
Reihe von länderbezogenen Stellungnahmen betont. Die Vertragsparteien müssen sicher-
stellen, dass Personen im Hinblick auf den Gebrauch und die Anerkennung ihrer Namen in
ihrer eigenen Sprache frei von Hürden oder Druck sind. Dies bedeutet, dass die entspre-
chenden Beamten, z. B. jene, die Geburtsurkunden ausstellen, sich ihrer Pflichten bewusst
sein müssen. [...] Die nationalen Stellen können, in Einklang mit Artikel 11, fordern, dass
persönliche Identitätsurkunden eine phonetische Transkription des Namens in das offizielle
Alphabet aufweisen, falls dieser fremde Zeichen enthält. Die Transkription sollte jedoch so
präzise wie möglich sein und nicht von den wesentlichen Elementen der Minderheitenspra-
che losgelöst sein, wie z. B. ihrem Alphabet und ihrer Grammatik. Darüber hinaus erwartet
der Beratende Ausschuss, dass das Recht auf offizielle Anerkennung von Namen in Minder-
heitensprachen immer vollständig respektiert wird. Neue Technologien erleichtern den Ge-
brauch diakritischer Zeichen und von Alphabeten nationaler Minderheiten. Die Staaten
sind daher aufgefordert, die verfügbaren technischen Möglichkeiten vollumfänglich zu nut-
zen, um die Rechte in Artikel 11 des Rahmenübereinkommens vollumfänglich und wirksam
zu garantieren. (Beratender Ausschuss 2012: 22–23)

In der Auslegung des beratenden Ausschusses ist durch Art. 11 auch das Recht ge-
währt, dass Personen, deren Familiennamen assimiliert wurde (bei dem also
bspw. Diakritika getilgt wurden), die ursprüngliche Schreibung in offizielle Doku-
mente wieder aufnehmen lassen können.

Auf der anderen Seite zeigen sozioonomastische Untersuchungen, wie vulnera-
bel die Namensverschriftung machen kann. So zeigt Kim (2020) in einer Untersu-
chung zu Spracheinstellungen gegenüber graphisch unterschiedlich assimilierten
tschechischstämmigen Familiennamen in Wien, dass Verschriftungen, die von den
Verschriftungskonventionen des Deutschen abweichen, häufig zu Fremdheitszu-
schreibungen führen, die mitunter auch soziale Konsequenzen nach sich ziehen (in
Kims Studie wurden Proband✶innen nach ihrer Einschätzung zu ihnen unbekannten
Ärzt✶innen gefragt, und solche mit weniger assimilierten Verschriftungen schnitten
signifikant schlechter ab). Weichselbaumer (2017) zeigt, dass die Verschriftung von
Namen zu Diskriminierung auf dem österreichischen Arbeitsmarkt führen kann.
Das mag auch ein Grund sein, warum Migrant✶innen und Angehörige von Minder-
heiten sich einem hohen Druck ausgesetzt sehen, die Verschriftung ihrer Namen zu
assimilieren bzw. eine solche Assimilierung durch Behörden hinzunehmen (vgl. für
ein eindrückliches Beispiel aus Deutschland Antos 2004).
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‚Von unten‘ kann Verschriftungsvariation aber auch als Form kreativer Schrift-
politik im Rahmen von Verortungsdebatten verwendet werden, wie B. Busch (2013)
am Beispiel einer Aktion in Kärnten zeigt, die 2002 vom Klagenfurter Kulturzen-
trum UNIKUM initiiert wurde, nämlich die Aktion Haček (k)lebt! – Haček živi! Ak-
tion zur Ergänzung von einsprachigen Ortstafeln (vgl. dazu auch B. Busch 2021
[2013]: 153–155). Im Rahmen dieser Aktion wurden Aufkleber unterschiedlicher
Größe verteilt, mit denen Ortsschilder durch ein Haček-Diakritikum ergänzt wer-
den konnten. Dies steht im Kontext des sog. ‚Ortstafelstreits‘, bezieht dort aber, wie
Busch argumentiert, in spezifischer Art und Weise Stellung, denn es werden ja
nicht einfach deutschsprachige durch slowenische Ortsnamen ergänzt, sondern
durch den Haček auf deutschsprachigen Ortsnamen (wie |Maria Šaal|) wird die
Trennung der Sprachen infrage gestellt, es entsteht Heterographie:

Das Hinzufügen des Haček stellt eine verschobene und verschiebende Schreibweise dar,
eine Geste der Dekonstruktion der binären Logik zweier Monolingualismen. Es geht also
nicht um territoriale Ansprüche, sondern um das Aufbrechen der territorialen Logik. (B.
Busch 2021 [2013]: 153–155)

Dass es den Aktivist✶innen primär um einen metagraphischen Kommentar zur
(Verbissenheit der) Sprachenfrage ging, zeigt sich daran, dass die Diakritika bald
an Stellen wanderten, an denen sie auch im Slowenischen nicht üblich sind, etwa
auf das |r| in |Klagenfuřt| (vgl. B. Busch 2021 [2013]: 155; vgl. zu einem vergleich-
baren Phänomen im Bereich der Heavy-Metal-Verschriftung Spitzmüller 2012).
Man könnte sagen, dass der Haček in diesem spezifischen Fall von einem graphe-
matischen zu einem sozialen Diakritikum geworden ist, das gerade dann am bes-
ten funktioniert, wenn es graphisch salient ist, also in Kontexten steht, in denen
es graphematisch gerade nicht funktional ist bzw. ‚stört‘. Solche strategischen
‚Störungen‘ sind insbesondere im Rahmen subversiver Schriftpolitik im öffentli-
chen Raum (s. Abschnitt 3.5) ein zentrales und erprobtes Mittel.

3.2 Schriftsysteme

Die politische Reglementierung von Schriftsystemen erfolgt in der Regel implizit
bzw. als Konsequenz sprachenpolitischer Setzungen. So sind üblicherweise Spra-
chen mit bestimmten Schrift(sub)systemen verkoppelt, wie Deutsch mit einem
Teilbereich des lateinischen Alphabets (welcher spezifische Graphen, die andere
Sprachen verwenden, ausschließt [wie |ø| oder |ç|], andere, die andere Spra-
chen nicht verwenden, einschließt [wie |ß| oder |ö|]). Damit ist mit der Etablie-
rung von Sprachregimen in der Regel auch ein Schriftsystemregime mitgesetzt.
Regelungen gibt es – zumeist im Sinne von Industrienormen – allenfalls im Be-
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reich der Transliteration aus einem ‚fremden‘ Schriftsystem (s. Abschnitt 2), ein
Aspekt, der beispielsweise im Fall der Namensverschriftung in öffentlichen Doku-
menten relevant werden kann (s. Abschnitt 3.1.3).

Ein Bereich der Schriftsystemvariation allerdings bedarf der politischen Regle-
mentierung, und er ist in Österreich derzeit unterreglementiert. Die Rede ist vom
Einsatz (primär) taktiler Schriftsysteme, spezifisch Braille. Braille ist eine (in ver-
schiedenen Varianten gebräuchliche) multireferenzielle Schrift, deren Zeichen auf
einem 6-Punkt-System basieren, welche, wenn die Punkte auf ein Trägermaterial
(bspw. Papier oder Metall) ertastbar eingelassen werden, auch haptisch gelesen
werden kann (vgl. für Details American Foundation of the Blind 2021; zu den Hin-
tergründen und zur Entstehung Tilley 2017: 70–96). Braille wird vor allem von
blinden Menschen und Menschen mit Sehbeeinträchtigungen verwendet. Schrift-
theoretisch ist Braille deswegen besonders interessant, weil sie verdeutlicht, dass
Schrift nicht notwendigerweise ein visueller, sondern primär ein räumlicher (oder
graphischer) Modus ist (vgl. Harris 2005: 74; Spitzmüller 2013: 16–17; Meletis 2020:
32; Spitzmüller und Klein i. Ersch.).9

Anders als etwa Gebärdensprachen sind taktile Schriften in der Sprachwissen-
schaft kaum ein Thema. Forschung findet vor allem im sonderpädagogischen Be-
reich statt. Auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung scheint Braille – anders
etwa als ÖGS – nur den Status eines sonderpädagogischen Hilfsmittels für beein-
trächtigte Personen zu haben (wie der problematische Ausdruck ‚Blindenschrift‘
verdeutlicht), nicht der einer gleichwertigen Kommunikationsmodalität (vgl. dazu
Klein 2021; Spitzmüller und Klein i. Ersch.). Entsprechend wird Braille häufig vor
allem im Zusammenhang mit Barrierefreiheit diskutiert und in diesem auch recht-
lich reglementiert. So legt das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG)
dar, dass der Bund verpflichtet ist,

 Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Schrift immer prinzipiell multisensorisch rezipierbar ist.
So kann Braille auch visuell gelesen werden, weswegen sie kein kategorial, sondern nur ein pri-
mär taktiles Schriftsystem ist. Umgekehrt können auch primär visuelle Schriften bei entspre-
chender Gestaltung haptisch (sowie mitunter auch olfaktorisch und gustatorisch) zumindest
(mit-)erfasst werden, was für die Interpretation nicht unerheblich sein kann; man denke an
Steininschriften und gravierte Schilder im Gegensatz zu ausgedruckten Schildern (vgl. Spitzmül-
ler 2013: 16–17). In spezifischen Fällen können primär visuelle Schriften und Symbole darüber
hinaus auch haptisch gelesen werden, und mitunter muss dies auch gewährleistet sein, etwa im
Rahmen barrierefreier Architektur und Beschriftung, wo neben primär taktilen Schriften wie
Braille auch ‚taktile Normalschrift‘ eingesetzt werden soll (vgl. ÖNORM B 1600: 38/47; ÖNORM V
2105: 5–6). Unabhängig von ihrer (Multi-)Sensorik sind Schriften hingegen immer räumlich (min-
destens zwei-, vielfach auch dreidimensional).
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die geeigneten und konkret erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen mit Behin-
derungen den Zugang zu seinen Leistungen und Angeboten zu ermöglichen. (§ 8 [2] BGStG)

Dazu gehört insbesondere der Abbau von Barrieren. Hierzu hält das Gesetz fest:

Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegen-
stände, Systeme der Informationsverarbeitung sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn
sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Er-
schwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. (§ 6 [5] BGStG)

Direkt auf Braille geht das Gesetz selbst nicht ein, in den Materialien zur Regie-
rungsvorlage zum Gesetz heißt es aber:

Eine mittelbare Diskriminierung auf Grund gestalteter Lebensbereiche wird dann anzuneh-
men sein, wenn auf Grund von baulichen, kommunikationstechnischen oder sonstigen Bar-
rieren Menschen mit Behinderungen Verbrauchergeschäfte nicht eingehen können, oder
ihnen der Zugang zu oder die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffent-
lichkeit zur Verfügung stehen, nicht offen steht oder ihnen die Inanspruchnahme von Leis-
tungen der Bundesverwaltung nicht möglich ist. [...] Kommunikationstechnische Barrieren
liegen beispielsweise vor, wenn auf Grund von fehlenden taktilen, akustischen oder opti-
schen Orientierungshilfen, nicht barrierefreier Softwaregestaltung oder nicht stattfindender
Übersetzung in eine verstehbare Kommunikationsform (z. B. Gebärde oder Braille-Schrift)
sinnesbehinderte Menschen sich an die Öffentlichkeit richtende Angebote nicht oder nur
mit besonderer Erschwernis wahrnehmen können. (REGV_COO_2026_100_2_172059 2005: 7)

Entsprechende Regelungen zum Abbau solcher Barrieren finden sich vor allem in
Industrienormen zum barrierefreien Bauen (insbes. ÖNORM B 1600) und zu bar-
rierefreien Beschriftungen und Leitsystemen (vgl. ÖNORM V 2105). An diesen Nor-
men orientieren sich auch politische Regelungen.10

Sehr viel expliziter als das BGStG ist die 2008 von Österreich unterzeichnete UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die im Wesentlichen eine Absichtserklärung
der unterzeichnenden Staaten ist. Da Österreich jedoch auch das Fakultativprotokoll

 Ein Beispiel ist der am 16. Jänner 2019 verabschiedete Durchführungserlass zur Straßenbahn-
verordnung 1999 (StrabVO) (vgl. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
2019), in dem mit Blick auf § 5a StrabVO (Gewährleistung von Barrierefreiheit im Sinne des
BGStG) unter anderem auf die beiden genannten ÖNormen verwiesen wird. Dieser unter Minis-
ter Norbert Hofer entstandene Erlass ist im Rahmen der vorliegenden sprachenpolitischen Be-
standsaufnahme auch deshalb bemerkenswert, weil dort mit Blick auf § 5 StrabVO („Allgemeine
Anforderungen an den Betrieb“) festgehalten wird, dass sich „[d]ie Bestimmung, wonach nur ge-
eignete Betriebsbedienstete eingesetzt werden dürfen, [...] auch auf ausreichende Kenntnisse der
deutschen Sprache [bezieht], um die innerbetriebliche Kommunikation und jene mit Kundinnen
und Kunden gewährleisten zu können“ (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Tech-
nologie 2019: 1). Was „ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache“ sind, wird nicht ausge-
führt.
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zur UN-BRK unterzeichnet hat, haben Einzelpersonen und Personengruppen in Ös-
terreich das Recht, beim UN-Behindertenrechtsausschuss in Genf eine Individualbe-
schwerde einzureichen, zu der der betroffene Vertragsstaat, wenn der Ausschuss die
Beschwerde akzeptiert, Stellung beziehen und ggf. Maßnahmen einleiten muss.

In der Konvention wird vereinbart, dass die Vertragsstaaten unter anderem

geeignete Maßnahmen [treffen], um in Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öf-
fentlichkeit offenstehen, Beschilderungen in Brailleschrift und in leicht lesbarer und ver-
ständlicher Form anzubringen. (Art. 9 [2d] UN-BRK)

Weiters, dass sie

im Umgang mit Behörden die Verwendung von Gebärdensprachen, Brailleschrift, ergänzenden
und alternativen Kommunikationsformen und allen sonstigen selbst gewählten barrierefreien
Mitteln, Formen und Formaten der Kommunikation durch Menschen mit Behinderungen ak-
zeptieren und erleichtern. (Art. 21 [b] UN-BRK)

Außerdem wird vereinbart, dass die Vertragsstaaten

[...] das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alternativen For-
men, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und Mobi-
litätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen und
das Mentoring [erleichtern]. (Art. 24 [3a] UN-BRK)

Schließlich wird vereinbart:

Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maß-
nahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in
Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften
sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. (Art. 24 [4]
UN-BRK)

Interessant ist aber, dass die Konvention zwar mit Blick auf gebärdende Men-
schen eine „Förderung der sprachlichen Identität der Gehörlosengemeinschaft“
anregt, ähnliche kommunitäre Investitionen für eine Gemeinschaft von Braille-
Leser✶innen und -Schreiber✶innen aber nicht (vgl. vertiefend Spitzmüller und
Klein i. Ersch.).

Dies harmoniert mit den Befunden des Wiener Sprachwissenschaftsstudenten
David Klein, der 2020 eine Petition initiiert hat, die fordert, dass Braille analog zu
ÖGS in der Österreichischen Bundesverfassung verankert wird. Damit soll (ähnlich
wie im Fall von ÖGS) zum Ausdruck gebracht werden, dass Braille nicht einfach
eine sonderpädagogisch-‚prothetische‘ Ersatz-Kommunikationsmodalität ist, son-
dern eine Kommunikationsform eigenen Rechts und die zentrale Kommunikations-
modalität vieler Menschen in Österreich (vgl. Klein 2021). Für diese ist Braille
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vielfach nicht einfach nur ein notwendiger Ersatz für ‚Schwarzschrift‘ (wie die visu-
ell gelesene Schrift in Abgrenzung zur taktilen häufig metaphorisch bezeichnet
wird), sondern ein wesentlicher Teil ihrer Identität (vgl. hierzu Schroeder 1996).
Dies gilt offenbar, wie einige Studien nahelegen, auch noch im digitalen Zeitalter,
ungeachtet neuer technischer Entwicklungen wie Text-to-Speech, welche eher zu-
sätzlich genutzt werden (vgl. Marshall und Moys 2020) und welchen Braille in be-
stimmten Belangen (etwa der Darstellung räumlicher und komplexer Strukturen
wie Tabellen, Formeln und Taxonomien) immer noch überlegen ist (vgl. Baumgart-
ner et al. 2010: 2). Demzufolge, so Klein, sollte Braille politisch stärker gewürdigt
und gefördert werden.

3.3 Schreibtechniken

Dass auch schreibtechnische Variation Gegenstand von Schriftpolitik sein kann,
möchten wir am Beispiel der Handschrift (im Vergleich zur Maschinenschrift) ver-
deutlichen. Handschrift ist in unserer Gesellschaft, auch aus historischen Gründen
(vgl. von Polenz 1996 zur Rolle der bürgerlichen ‚Schönschrift‘), stark emotional be-
setzt, sie ist mit Werten wie ‚Authentizität‘ und ‚Persönlichkeit‘ verbunden (gilt also,
semiotisch gesprochen, als besonders indexikalische Form des Schreibens), was sich
in metapragmatischen Diskursen zum angeblichen Niedergang des Handschreibens
regelmäßig niederschlägt (vgl. Neef 2008; Spitzmüller 2013: 401–411; Gredig 2021).

Eine Domäne, in der Handschrift eine zentrale Rolle spielt und in der deren
angebliche ‚Abschaffung‘ regelmäßig für emotionale mediale Debatten sorgt, ist
die Schule (vgl. mit Blick auf die Deutschschweiz und Deutschland Gredig 2021:
101–107). So sorgten 2014 Berichte, dass in Finnland angeblich ‚die Handschrift ab-
geschafft‘ werde (vgl. zur Geschichte dieser inhaltlich unzutreffenden Meldung
Gredig 2021: 97–100) und dass in Deutschland und der Deutschschweiz an Volks-
schulen eine unverbundenere ‚Basisschrift‘ als Ausgangsschrift erprobt werde,
auch in österreichischen Medien für Diskussionen, in denen es nicht nur um die
Frage ‚Handschrift oder Maschinenschrift‘ geht, sondern auch um die Frage, wie
Handschrift auszuführen sei (mit verbundenen oder unverbundenen Buchstaben,
wobei letztere alltagssprachlich gerne als ‚Druckschrift‘ von der ‚eigentlichen
Handschrift‘ abgekoppelt werden).11

In Österreich ist im Volksschullehrplan (Bundesministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung 2012: 111) festgelegt, dass

 Vgl. etwa Bayrhammer (2014); Furche (2014); Figl (2015); jmy (2015); Tiefenthaler (2015).
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die Schüler bis zum Ende der 2. Schulstufe

– Buchstaben, Ziffern und Zeichen in einer der österreichischen Schulschrift angenäher-
ten Form aus der Vorstellung schreiben können (dies schließt nicht aus, dass die Schü-
ler mit dem Schreiben der Druckschrift vertraut gemacht werden);

– kurze Texte gut lesbar – auch aus der Vorstellung – schreiben können;
– Ansätze zu einer geläufigen Schrift erkennen lassen.

Formal angestrebt wird dabei Chirographie im Sinne der 1995 reformierten ‚Ös-
terreichischen Schulschrift‘ (bis einschließlich Schuljahr 2022/23 optional auch
der älteren Variante aus dem Jahr 1969; vgl. Bundesministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung 1994, 2022), wobei die Schriftmuster, wie der Erlass aus
dem Jahr 1994 festhält, „nicht als verbindliche Normen, sondern als ‚Richtalpha-
bete‘ für den Anfangsunterricht zu verstehen“ sind (Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung 1994: 4). Angesichts der Entwicklungen in
anderen Ländern sowie der Mediatisierung und Digitalisierung des Schulunter-
richts ist die Schulschriftpolitik nicht nur in den Medien, sondern auch in der
Pädagogik immer wieder ein kontrovers diskutiertes Thema (vgl. Dippelreiter
2015, 2020), wobei es zunehmend um die Frage geht, wie Maschinen- und Hand-
schreiben schon in der Primarstufe sinnvoll kombiniert werden können (vgl. etwa
Marquardt und Söhl 2020).

Ein weiterer Bereich, in dem schreibtechnische Variation Reglementierung
unterliegt, ist der juristische Bereich der Beglaubigung von Identität. So dient die
handschriftliche Unterschrift, ungeachtet zunehmender Ablösung durch digitale
Signaturen, nach wie vor als anerkannter Beleg für die Identität der unterfertigen-
den Person (vgl. dazu Gredig 2021: 211–220). Die Unterschrift leistet dies vor allem
aufgrund indexikalischer Interpretation: Sie soll verbürgen, dass die Person, für
die sie steht, die Unterschrift selbst an die Stelle, an der sie steht, gesetzt hat.

Dass die Handschrift aufgrund der ihr zugeschriebenen indexikalischen Ver-
kopplung mit der Person, die schreibt, einen besonderen juristischen Status ge-
nießt, zeigen neben der Rolle handschriftlicher Identifikation in der Forensik
(vgl. aus Sicht des Bundeskriminalamts E. K. 2006) insbesondere auch die juristi-
schen Bestimmungen zum Testament bzw. der letztwilligen Verfügung (vgl. dazu
ausführlich, mit Fokus auf die Schweiz und Deutschland, Gredig 2021: 195–210).
Für Österreich ist in § 578 AGBG diesbezüglich festgehalten (vgl. dazu aus juristi-
scher Perspektive ausführlich Wendehorst 2011):

Wer schriftlich ohne Zeugen letztwillig verfügen will, muss die Verfügung eigenhändig
schreiben und eigenhändig mit seinem Namen unterschreiben. Die Beisetzung von Ort und
Datum der Errichtung ist zwar nicht notwendig, aber ratsam.
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Die ‚Eigenhändigkeit‘ (wohlgemerkt des gesamten Testamenttextes, nicht nur der
Unterschrift), die in juristischen Kommentaren als ‚Handschriftlichkeit‘ interpre-
tiert wird und auf der Vorstellung beruht, dass sie eine eindeutige Identifizierung
der schreibenden Person erlaubt (vgl. Gredig 2021: 202–206), ist (wie ähnlich auch
in anderen Ländern) die juristisch einzige Möglichkeit, ein gültiges Testament ohne
Anwesenheit von Zeugen zu verfassen. Das AGBG sieht für den Fall, dass ‚Eigenhän-
digkeit‘ nicht gewährt werden kann, Varianten vor, die ebenfalls Rechtsgültigkeit
haben, in denen aber zusätzliche Bedingungen erfüllt werden müssen. So ist ein
nur unterschriebenes, aber nicht ‚eigenhändig‘ verfasstes Testament dann gültig,
wenn es in Anwesenheit von drei gleichzeitig anwesenden Zeugen eigenhändig un-
terschrieben [!] wird, welche das Testament ebenfalls eigenhändig unterschreiben
(§ 579 AGBG).

Weiterhin heißt es (§ 580 AGBG):

(1) Wenn der letztwillig Verfügende nicht schreiben kann, muss er statt der Unterschrift
und des eigenhändigen Zusatzes sein Handzeichen in Gegenwart der in § 579 genannten
Zeugen eigenhändig setzen und ausdrücklich vor ihnen erklären, dass die Urkunde sein
letzter Wille ist. Die Anführung des Namens des letztwillig Verfügenden durch einen Zeugen
ist zwar nicht notwendig, aber ratsam.
(2) Wer nicht lesen kann, muss sich die fremdhändige Verfügung von einem Zeugen in Ge-
genwart der beiden anderen Zeugen, die den Inhalt eingesehen haben, vorlesen lassen und
bekräftigen, dass dieser seinem Willen entspricht.

Auch für den Fall, dass eine Person nicht schreiben kann, führt also erst ein hän-
disches Zeichen (eigenhändig gesetztes „Handzeichen“) in Kombination mit weite-
ren Bedingungen zur Rechtskräftigkeit. Rein mündliche Testierungen erlaubt das
AGBG nur im Kontext institutionell strikt geregelter und überwachter Verfahren
(„Gerichtliche Verfügung“, § 581–582 AGBG bzw. „Notarielle Verfügung“, § 583
AGBG) sowie, im Ausnahmefall, bei Gefahr für Leib und Leben der testierenden
Person, in Form eines drei Monate gültigen Nottestaments (§ 584 AGBG).

Diese Regelungen verdeutlichen, welch besondere Funktion bestimmten schreib-
technischen Varianten zukommen kann, und wie stark sie umgekehrt einer Regle-
mentierung unterworfen sein können (vgl. auch § 886 AGBG zur Funktion der
Unterschrift beim Abschluss von Geschäftsverträgen).

3.4 Typographie

Dass Typographie Gegenstand expliziter politischer Reglementierung wird, ist
eher selten. Dennoch kommt es mitunter vor, dass sich Gerichte und Parlamente
mit Formen der Gestaltung zu befassen haben, und zwar dann, wenn es darum
geht, ob dort verbotene politische Symbolik verwendet wird. Ein besonders kurio-
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ses Beispiel, das seit den 1980er- bis hinein in die 2010er-Jahre (vgl. Landtag von
Baden-Württemberg 2008) deutsche Gerichte und Parlamente immer wieder be-
schäftigt hat, ist die (im Kern aus Musikern, die aus jüdischen Familien stammen,
bestehende) amerikanische Rockband KISS, deren Logo so ausgeführt ist, dass in
der Gestaltung der beiden |S| Ähnlichkeit zur Sig-Rune der SS erkannt wurde.
Zwar wurden sämtliche Verfahren, die daraus resultierten, eingestellt, immerhin
änderte das Management aber eine Zeitlang das Logo spezifisch für den deutsch-
sprachigen Markt; dabei wurde es selbst auf Bühnenfotografien entsprechend re-
tuschiert (s. dazu Spitzmüller 2013: 332). Dieser Fall ist sicher eher exotisch, aber
er deutet doch in eine wichtige Richtung der schriftpolitischen Dimension von Ty-
pographie, nämlich die indexikalische Verkopplung von bestimmten Gestaltungs-
formen mit bestimmten politischen Positionen. Wir werden am Ende dieses
Abschnitts noch einmal darauf zurückkommen.

Zunächst sollen aber noch einige andere Felder genannt werden, in denen
Typographie einer expliziten Reglementierung unterliegt. Eine der wenigen poli-
tisch sehr strikt geregelten Bereiche typographischer Gestaltung sind Verkehrs-
leitsysteme. Wie in vielen anderen Ländern auch (vgl. Uebele et al. 2013) wird
hierbei in Österreich eine spezifische, auf Les- und Erkennbarkeit im Straßenver-
kehr optimierte Schriftart verwendet. Bis 2010 war dies die österreichspezifische
Austria (Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr 1998), seit 2013 ist es
die in einem EU-Projekt entwickelte TERN (aus Trans European Road Network),
die in Österreich bereits seit 2010 testweise verwendet wurde (Bundesministe-
rium Verkehr, Innovation und Technologie 2013). Mittelfristig soll diese Schrift eu-
ropaweit für Verkehrsleitsysteme eingesetzt werden, Österreich ist aber Vorreiter
und aktuell neben den Niederlanden und der Slowakei das einzige Land, das die
Schrift einsetzt. Die Schrift auf Autobahnschildern, Wegweisern und Ortstafeln
mag etwas sein, mit dem sich wenige explizit befassen, aus Sicht der Politik und
Gestalter✶innen hat sie aber eminente Relevanz, da es um Verkehrssicherheit
geht. Daher ist der Grad der Normierung in diesem Bereich auch sehr hoch.

Entsprechende Verordnungen gibt es auch auf kommunaler Ebene. So wer-
den in der Stadt Wien seit 1923 alle (außer historisch bedeutsamen) Straßenna-
men in einer spezifisch hierfür entworfenen Schrift (der ‚Wiener Normschrift‘)
und in weißer Schriftfarbe auf dunkelblauer Emaille gesetzt, hierbei den ‚Grund-
sätzen der Wiener Nomenklaturkommission‘ (vgl. Stadt Wien 2023b) folgend (wel-
che u. a. die Verschriftung von Straßennamen regeln).

Eine Reglementierung von Gestaltung, und mithin Schriftpolitik (wenn auch
mit zumeist sehr eingeschränktem Skopus) ist auch Corporate Design, welches im
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politischen Bereich (vgl. bspw. das Corporate Design der Bundesregierung12 und
das der Stadt Wien13), in Institutionen (wie der Universität Wien14) sowie auch in
privatwirtschaftlichen Organisationen weit verbreitet und inzwischen stark ausdif-
ferenziert ist. Das Corporate Design einer Organisation ist zumeist verbindlich für
deren Mitarbeitende, jedenfalls zu bestimmten Kommunikationsanlässen. Corpo-
rate-Design-Handbücher bestimmen nicht nur die Gestaltungselemente (Farben,
Schriftarten, Maße, Logos usw.), sondern auch, wann ein Design verwendet werden
darf und wann nicht. Das hat damit zu tun, dass sich die mit dem Design assoziierte
Korporation gewissermaßen als „principal“ (Goffman 1981: 226) eines Kommunikats
zu erkennen gibt, was beispielsweise dann nicht der Fall ist, wenn ein Mitarbeiter
einer Universität das Corporate Design dieser Universität für Gutachten verwendet,
die diese Person nicht in ihrer Funktion als Mitarbeiter✶in der Universität verfasst
hat. Eine Sonderform von Corporate Design stellen Publikationsstile dar, die in
Stylesheets von Verlagen und Zeitschriften reglementiert sind (vgl. dazu Spitzmül-
ler 2013: 411–429; Spitzmüller 2021).

Ein weiterer Bereich, in dem schriftpolitisch stark reglementiert wird und in
dem Sprachen- und Schriftpolitik (wie auch Sprach- und Schriftideologien) stark
korrelieren, ist der Bereich der Leichten Sprache (s. den Beitrag von Lutz i. d.
Bd.). Leitlinien für Leichte Sprache inkludieren oft sehr klare und präskriptive
Vorgaben zur typographischen Gestaltung, die (designtheoretisch oft nicht ge-
deckte) Vorstellungen von Lesbarkeit, Einfachheit und Klarheit durch die Ver-
wendung bestimmter (meist serifenloser) Schriften, bestimmter Schriftgrößen
und Zeilenlängen zu gewährleisten versuchen (vgl. zur Problematik solcher Vor-
gaben Bock 2020).

Zum Abschluss sei noch einmal auf die generelle politische Dimension von Ty-
pographie hingewiesen: Aufgrund der historischen Kontextualisierung (bzw. von
Zuschreibungen solcher Kontextualisierungen) und der Gebrauchsgeschichte gibt
es spezifische typographische Formen, die politische Positionen indizieren. Das im
deutschsprachigen Raum diesbezüglich am stärksten registrierte Beispiel sind ge-
brochene Schriften, die vielfach mit Traditionalismus, Konservativismus, Natio-
nalismus oder gar Nationalsozialismus assoziiert werden (vgl. dazu ausführlich
Spitzmüller 2012). Entsprechend häufig finden diese Schriften in der politischen
Auseinandersetzung Anwendung, sowohl im Sinne einer ‚Fahnentypographie‘,

 Vgl. Bundeskanzleramt (2022).
 Vgl. Stadt Wien (2023a).
 Vgl. Universität Wien (2023a).
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mit der sich etwa rechtsextreme Gruppen als solche positionieren15; sehr häufig
aber auch im Sinne einer ‚Stigmatypographie‘, mit der sich antifaschistische
Gruppierungen distanzierend zu rechten Positionen stellen (vgl. Spitzmüller 2012:
267–268; Spitzmüller 2013: 312–314). Solche politischen Positionierungen mittels
Typographie finden in multimodalen Diskursen (in digitalen Medien), aber auch
in Form von Betextungen des und Kundgebungen im ‚öffentlichen Raum‘ statt.
Damit sind wir beim letzten Thema unseres Überblicks angelangt.

3.5 Schriftgebrauch und die semiotische Landschaft des
‚öffentlichen Raums‘

Dass der sogenannte ‚öffentliche Raum‘ kein allen gleichermaßen zugänglicher,
sondern ein vielfach parzellierter und reglementierter Komplex von (Teil-)Öffent-
lichkeiten ist, zeigt der Blick auf Schriftpolitik an öffentlich zugänglichen Orten
deutlich. Die prima vista bunte und hybride ‚semiotische Landschaft‘ (Jaworski
und Thurlow 2010) vieler solcher Orte geht einher mit ungleichen Zugangs- sowie
Äußerungsrechten und -möglichkeiten (Hodge und Kress 1988: 83 sprechen von
„logonomic rules“); entsprechend kommt dem ‚öffentlichen Raum‘ als Ort schrift-
licher Kommunikation bisweilen große politische Bedeutung zu (wie im Kontext
österreichischer Sprachenpolitik etwa der Kärntner „Ortstafelstreit“ zeigt; s. den
Beitrag von de Cillia i. d. Bd.), und entsprechend ist der ‚öffentliche Raum‘ auch
häufig eine umkämpfte Arena sozialer Positionierung.

Die Konstruktion und der Erhalt solcher sozialer Positionen im ‚öffentlichen
Raum‘ ist eng verbunden mit Werten und Erwartungen (soziolinguistisch: Ideolo-
gien; vgl. B. Busch 2019), welche Zeichen und deren Materialität in Verbindung mit
den Orten, an denen diese Zeichen platziert werden (können oder sollen), zuge-
schrieben werden. Ideologien beruhen auf diskursiv geteiltem bzw. verhandeltem
Wissen (Kommunikationserfahrungen, -annahmen und -erwartungen; vgl. etwa
Dreesen 2015: 109–124). Dieses alltagsweltliche Wissen und die darin enthaltenen
Annahmen und Zuschreibungen prägen in Form von Kommunikationsideologien
(vgl. Spitzmüller 2022) unseren Umgang mit Zeichen im öffentlichen Raum. Zusätz-
liche (aber häufig damit verbundene) Annahmen und Zuschreibungen, die be-
stimmte Räume betreffen (wir nennen diese Raumideologien) prägen darüber
hinaus auch den Umgang mit und die Erwartungen an die Räume selbst.

 Dies ist allerdings vor allem in neurechten Bewegungen wie der ‚Identitären Bewegung‘ nicht
mehr der Fall; diese geben sich einen dezidiert ‚moderneren‘ Anstrich (vgl. Bendl & Spitzmüller
2017).
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Mit der modernen Raumsoziologie (bspw. Löw 2000) und in Anknüpfung an
den spatial turn der Sozial- und Kulturwissenschaften (Bachmann-Medick 2016:
211–244) gehen wir im Anschluss an das Gesagte davon aus, dass Zeichen, Kom-
munikation und Interaktion und die damit indexikalisch verbundenen Ideologien
aus materiell-geographischen Orten erst soziale Räume machen.16 In diese Raum-
konstitution spielt auch die historische Kontextualisierung bzw. ‚Historizität‘ des
Raumes wesentlich mit ein (vgl. Bendl 2021: 61–94, 2022).

Wie die Semiotic-Landscapes-Forschung (vgl. etwa Jaworski und Thurlow
2010; Blommaert 2013; Shohamy und Gorter 2009) vielfach gezeigt hat, spielt Schrift
(in all den in diesem Beitrag genannten Dimensionen) in diesem Kontext eine sehr
wesentliche Rolle, denn Schriftlichkeit an öffentlichen Orten ist nicht nur selbst
hochgradig sichtbar, sie macht dadurch auch Mechanismen der öffentlichen Wis-
senskonstruktion, Macht und Zugänglichkeit sichtbar (sie ist mithin ein Mittel „so-
zialer Sichtbarkeit“; Assmann 1995 [1988]: 127) – und dies auch und häufig gerade
dann, wenn Schrift nur temporär vorhanden bzw. überlagert, überschrieben oder
entfernt wurde.

All dies ist zu berücksichtigen, wenn der ‚öffentliche Raum‘ als Arena schrift-
politischer Reglementierung betrachtet wird, wie wir dies im Folgenden exempla-
risch tun werden.

Betrachtet man juristische Definitionen von ‚öffentlichen Räumen‘ bzw. ‚Orten‘,
so zeigt sich, wie wichtig auch dort die bereits angeführten Aspekte der Regulierung
und der Zugänglichkeit sind. Beispielsweise kann der Charakter des ‚öffentlichen
Raums‘ indirekt aus der Reglementierung von Straßen „mit öffentlichem Verkehr“
in der Straßenverkehrsordnung (StVO) abgeleitet werden:

Dieses Bundesgesetz gilt für Straßen mit öffentlichem Verkehr. Als solche gelten Straßen,
die von jedermann unter den gleichen Bedingungen benützt werden können. (§ 1 [1] StVO)

Analog wird im Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz
(TNRSG) als „öffentlicher Ort [sic!]“ ein „jeder Ort“ verstanden, der

von einem nicht von vornherein beschränkten Personenkreis ständig oder zu bestimmten
Zeiten betreten werden kann einschließlich der nicht ortsfesten Einrichtungen des öffentli-
chen und privaten Bus-, Schienen-, Flug- und Schiffsverkehrs. (§ 1 [11] TNRSG)

 Die Unterscheidung von Orten und Räumen geht auf die Raumtheorie von de Certeau (1984
[1980]) zurück. Vgl. dazu auch Busse und Warnke (2015), die aber eine umgekehrte Begrifflichkeit
vorschlagen. In der Sozio- und Diskurslinguistik wird neben de Certeaus häufig auch Henri Le-
febvres (2016 [1974]) triadische Raumkonzeption adaptiert, wie bspw. in der Mehrsprachigkeits-
forschung (vgl. Purkarthofer 2016; B. Busch 2021 [2013]), in Bezug auf Erinnerungsdiskurse
(vgl. B. Busch 2016) sowie zur Darstellung von Raumaneignungen in der Semiotic Landscape und
in Zeitungsberichten (vgl. Bendl 2021).
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Diese prinzipiell nicht beschränkte Zugänglichkeit wird in den genannten Geset-
zen nun aber reglementiert und damit in bestimmter Hinsicht beschränkt. Prinzi-
piell steht die Nutzung von „Straßen mit öffentlichem Verkehr“ allen offen, aber
eben nur unter bestimmten Bedingungen. Analog ist der Verbrauch von Tabak-
waren an „öffentlichen Orten“ nur mit Einschränkungen, die dem Schutz anderer
Nutzer✶innen dienen, möglich.

In unserem Zusammenhang wichtig ist nun, dass auch die Möglichkeit, schrift-
liche Kommunikate (einer bestimmten Art) in bestimmten Bereichen des ‚öffentli-
chen Raumes‘ anzubringen, vielfach reglementiert und mithin beschränkt ist.
Relevant sind dabei unter anderem die vor Ort üblichen Praktiken, Legitimitäten,
kommerziell vergebene Rechte sowie Besitz- und Eigentumsverhältnisse.

Wesentlich reglementiert ist Schrift im ‚öffentlichen Raum‘ vor allem auf
kommunaler Ebene. Das heißt, Städte und Kommunen bestimmen, welche For-
men schriftlicher Kommunikation in ihrem Zuständigkeitsbereich zugelassen
sind. Im Fall der Stadt Wien etwa regelt die Verordnung des Magistrats der Stadt
Wien betreffend die Freihaltung des Stadtbilds von störenden Werbeständern (GE-
MRE_WI_90101_B260_000_2016, im Folgenden Werbeständerverordnung), welche
kommerziellen und politischen Kommunikate im ‚öffentlichen Raum‘ zugelassen
sind. Im Grundsatz ist die Verordnung sehr restriktiv. So heißt es in § 1 (1):

Auf öffentlichen Verkehrsflächen, in den von öffentlichen Verkehrsflächen einsehbaren
Nahbereichen des öffentlichen Raumes, in öffentlichen Grünanlagen und in anderen Berei-
chen, die für das Stadtbild von Bedeutung sind, ist das Aufstellen und das Stehenlassen von
Ständern, Tafeln, Gerüsten und sonstigen Anlagen (ausgenommen Litfaßsäulen), die ihrem
Wesen nach zur Gänze oder doch zu einem wesentlichen Teil als Träger von Ankündigun-
gen, Werbemitteilungen und sonstigen textlichen oder bildlichen Darstellungen bestimmt
sind, verboten.

Ausnahmen von diesem Verbot werden durch spezifische Befugnisse (temporäre
Überlassung im Sinne des Gebrauchsabgabegesetzes [GAG] etwa für touristische
oder werbliche Zwecke oder zu Wahlzeiten) unter prozedural strikten Bedingun-
gen gewährt.

Was dabei als ‚öffentlicher Raum‘ und mithin als Wirkungsbereich solcher
Restriktionen gilt, kann zum Gegenstand von Kontroversen werden. So hat etwa
das Verwaltungsgericht Wien 2016 im Rahmen eines Urteils zur Frage, ob von
einem privaten Unternehmen im Zuge der Wiener Landtags- und Gemeinderats-
wahl 2015 auf privatem Grund aufgestellte Wahlplakate rechtmäßig vom Wiener
Magistrat entfernt worden seien oder ob diese Entfernung ein Eingriff in private
Besitzrechte dargestellt habe, geurteilt, dass das Entfernen rechtens gewesen sei,
da auch private Grundstücke bei entsprechender Sichtbarkeit als Teil des öffentli-
chen Raumes zu betrachten seien. Das Gericht folgt damit der Argumentation der
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Stadt Wien, dass die Bestimmungen der Werbeständerverordnung nicht nur in-
nerhalb der Grenzen von Flächen in kommunalem Besitz Gültigkeit haben, son-
dern im Rahmen eines erweiterten Verständnisses des ‚öffentlichen Raums‘ zu
verstehen seien:

Mit öffentlichem Raum (auch öffentlichem Bereich) werde jene räumliche Konstellation be-
zeichnet, die auf einer öffentlichen Verkehrs- oder Grünfläche und den angrenzenden pri-
vaten oder öffentlichen Gebäuden gebildet werde. Das Zusammenwirken dieser Elemente
bestimme den Charakter und die Qualität des öffentlichen Raumes. Voraussetzung sei, dass
die Fläche einer Gemeinde oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gehöre, der Öf-
fentlichkeit frei zugänglich sei und von der Gemeinde bewirtschaftet und unterhalten
werde. (LVWGT 2016: 4)

Der ‚öffentliche Raum‘ ist somit also kein klar begrenzbarer Raum – was ‚öffent-
lich‘ ist, ist eine Frage der (nicht zuletzt politischen) Bewertung und – wie dieser
Teil der Urteilsbegründung deutlich macht – auch ein Resultat gesellschaftlich
sichtbarer kommunikativer Praktiken.

Infrage gestellt werden hegemoniale Restriktionen immer wieder auch in
Form von skripturalen Okkupationen des öffentlichen Raums. Besonders zu erwäh-
nen sind in dem Zusammenhang Graffiti, Sticker, wilde Plakatierungen und Ad-
Busting, die kommunale (und privatrechtliche) Restriktionen strategisch unterlau-
fen und nach Ansicht der Akteur✶innen den öffentlichen Raum (zurück) zu erobern
und dort die Deutungshoheit zu beanspruchen versuchen (vgl. mit Blick auf Wien
Vitouch 2012; grundsätzlich Jørgensen 2008). Versuche von Kommunen, solche Akti-
vitäten beispielsweise durch legale Walls of Fame (in Wien etwa im Kontext des
ProjektsWiener Wand [https://www.wienerwand.at]) zu kanalisieren, haben nur be-
dingt Erfolg. Dennoch zeigen solche Aktionen, dass die Kommunen neben der Straf-
verfolgung mit Bezug auf § 125 StGB (Sachbeschädigung) zunehmend auch einen
Dialog mit (Teilen dieser) Akteursgruppen suchen (was auch auf die gestiegene so-
ziale Akzeptanz jedenfalls von bestimmten Formen dieser graphischen Kommuni-
kation im ‚öffentlichen Raum‘ zurückzuführen sein dürfte).

Eine weitere Form der (auch schriftlichen) Okkupation des öffentlichen Raums
sind Protest-Demonstrationen. Hier werden oft zentrale und symbolträchtige öf-
fentliche Orte (wie der Wiener Heldenplatz) bewusst ‚besetzt‘ und mit entsprechen-
den Botschaften und Symbolen ‚beschrieben‘. Gerade das Beispiel Heldenplatz, der
in den vergangenen Jahren so unterschiedlichen Protestgruppen wie Umwelt- und
Friedensaktivist✶innen, Antifaschist✶innen, neurechten Gruppierungen wie der
‚Identitären Bewegung‘ (vgl. Bendl 2018) und den Kritiker✶innen der Maßnahmen
zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie als Bühne gedient hat, zeigt dabei auch,
dass es dabei um Deutungshoheiten und Machtansprüche in der politischen Arena
geht (vgl. dazu grundsätzlich Spitzmüller und Bendl 2022 und Bendl 2021). Anders
als die zuvor genannten skripturalen Okkupationen sind solche Nutzungen des ‚öf-
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fentlichen Raums‘ in Österreich aufgrund des verfassungsrechtlich gewährten
Grundrechts der Versammlungsfreiheit (Art. 12 StGG bzw. Art. 11 EMRK) weitge-
hend gewährleistet, in sie darf nur unter bestimmten, gravierenden Bedingungen
eingegriffen werden („im Interesse der nationalen und öffentlichen Sicherheit, der
Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schutzes der
Gesundheit und der Moral oder des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer“;
Art. 11 [2] EMRK). Allerdings unterliegt auch das Versammlungsrecht Regulierungen
und Einschränkungen. Schriftpolitisch relevant sind hierbei vor allem Einschrän-
kungen durch das NS-Verbotsgesetz (VerbotsG) (etwa die Verwendung nationalso-
zialistischer Symbolik) oder – wie auch im Fall von Graffiti usw. – strafrechtlich
belangbare skripturale Praktiken (Sachbeschädigung gemäß § 125 StGB).

4 Fazit und Ausblick

Wie wir in diesem Überblick gezeigt haben, ist Schrift ein Kommunikationsmo-
dus, der (in all seinen verschiedenen Dimensionen) vielfach politischer Reglemen-
tierung unterliegt, auch in Österreich. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Zum einen ist Schrift (in Form verschiedener Schriftsysteme und graphemati-
scher Relationen) eng an Sprache gekoppelt. Sprachideologien und Sprachregime
werden somit häufig unmittelbar auf Schrift übertragen (ergänzen muss man
wohl aber, dass sich viele mächtige Sprachideologien wie die Standardsprach-
ideologien umgekehrt der Schrift bzw. einer schriftgeprägten Perspektive auf
Sprache verdanken; vgl. Milroy und Milroy 1999).

Zweitens ist wichtig, dass Schrift – im Vergleich zu anderen Modalitäten der
Kommunikation – von einer ausgeprägten Sichtbar- und Beständigkeit ist. Wie Eh-
lich (1994: 18) herausgestellt hat, ist Schrift „(historisch wie systematisch) Mittel zur
Verdauerung des in sich flüchtigen sprachlichen Grundgeschehens, der sprachli-
chen Handlung“. In einer ganz anderen Art und Weise wie andere Kommunikati-
onsmodalitäten (welche inzwischen medial ja auch ‚verdauert‘ werden können)
trägt Schrift den Anspruch auf Dauerhaftigkeit in sich, auch wenn bestimmte mate-
rielle Konfigurationen dauerhafter sind/zu sein beanspruchen und mithin auch
mehr Dauerhaftigkeit indizieren als andere; man vergleiche die Temporalität eines
angeklebten PostIts (vgl. Gredig 2021: 234–242) mit der (sprachlich wie materiell) in-
szenierten ‚erhabenen Zeitlosigkeit‘ der lateinischen Aufschrift auf dem Äußeren
Burgtor am Wiener Heldenplatz, |IVSTITIA. REGNORVM. FVNDAMENTVM.|, dem
Motto Kaiser Franz’ I. (vgl. Bendl 2020, 2021: 120–123).

Verschriftung stellt somit – wie auch immer der Zeitskopus skaliert sein
mag – zumindest den Anspruch auf eine gewisse Dauerhaftigkeit, außerdem ist
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sie in dieser beanspruchten Dauerhaftigkeit (jedenfalls im ‚öffentlichen Raum‘)
hochgradig sichtbar. Es wundert also nicht, dass Schrift einerseits eine beliebte
Modalität politischer Aussagen ist (da mit der Dauerhaftigkeit und Sichtbarkeit
der Schrift eben auch die Dauerhaftigkeit und Sichtbarkeit der Aussagen beför-
dert oder beansprucht werden kann), und dass ihre Verwendung andererseits po-
litischer Reglementierung unterliegt. ‚Wer schreibt, der bleibt!‘ ist ein Bonmot,
das dies auf den Punkt bringt.17 Politisch kann man etwas verkürzt umformulie-
ren: ‚Wer schreibt, will bleiben (und gesehen werden)!‘. Schriftpolitische Aktivitä-
ten reagieren auf, und regulieren, solche Ansprüche.

Drittens sind schriftliche Varianten – wie das Beispiel der Handschrift, der
Diakritika sowie bestimmter typographischer Formen, die diskutiert wurden, ge-
zeigt haben – mitunter sehr stark ideologisch belegt. Schriftvariation kann mithin
(und dies ebenfalls sehr sichtbar und dauerhaft) allein aufgrund der Varianten-
wahl soziale und politische Positionen anzeigen und damit Ansprüche markieren.

Kein Wunder also, dass schriftliche Manifestationen auch sprachlicher An-
sprüche zu den kontroversesten Fällen der Sprach(en)politik, auch in Österreich,
zählen (erinnert sei hier nochmals an den Ortstafelstreit und die Debatte um die
Rechtschreibreform 1996). Schon mehr verwundert – auch wenn die wissen-
schaftsgeschichtlichen Gründe hierfür bekannt sind –, dass die sozial so sichtbare
Schrift in der Sprach(en)politikforschung bislang vergleichsweise wenig gesehen
wurde. Wir hoffen, dass wir mit unseren Ausführungen ein wenig mit dazu bei-
getragen haben, dass sich dies ändert.
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